
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Antrag Zur Neufassung der Satzung auf der Jahreshauptversammlung am 04.03.2023 
 

Hiermit beantrage ich im Namen des Vorstandes eine Neufassung der Satzung der Ortsgruppe 
Schöningen von 2002. Der Beschluss zur Neufassung der Satzung wurde auf der 
Vorstandsitzung vom 29.01.2033 gefasst. 
 
Begründung: Die alte Satzung entspricht nicht mehr den Vorgaben der DLRG. Des Weiteren  
gibt es den Landesverband Braunschweig, auf dem unsere Satzung beruht, nicht mehr. 
Auch hat sich die Gesetzeslage in einigen Punkten geändert. 
Die Neufassung entspricht in großen Teilen der Musterfassung des Landesverbandes 
Niedersachsen. 
Diese wurde in einigen Punkten auf die Bedürfnisse unserer Ortsgruppe angepasst. 
Da sich fast alle Paragrafen geändert haben kommt hier eine Satzungsänderung nicht mehr zum  
Tragen, sondern nur eine Neufassung der Satzung. 
Viele Punkte einzelner Paragrafen der alten Satzung finden sich in anderen Paragrafen der 
neuen Satzung wieder.  
 
Die wichtigsten Änderungen für die Ortsgruppe beinhalten folgende Paragrafen: 
1. §3 Erklärung der Gemeinnützigkeit 
2. § 6 Jahreshauptversammlung (Möglichkeit der Onlineveranstaltung) 
3. § 9 Ordnungsbestimmungen (z.B. können Einladungen und Anträge zu 
                    Zusammenkünften der Organe jetzt auch per Mail versendet werden bzw. es kann  
                    auch über die Homepage eingeladen werden) 
4. § 14 Auflösung (die Verteilung des Vermögens) 
 
Der Satzungsentwurf der Neufassung wurde gemäß unserer Satzung fristgerecht 
veröffentlicht. 
 
 
  
Enno Deuter 
1.Vorsitzender                                                                                                             Schöningen, den 04.02.2023 

 


